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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie sich die durchschnittlichen Mietpreise pro Quadratmeter für Wohnraum in 
Baden-Württemberg seit 2011 entwickelt haben (aufgeschlüsselt nach Jahren);

2.  welche 25 Städte und Gemeinden im Land dabei nach aktuell verfügbaren Zah-
len die höchsten durchschnittlichen Mietpreise pro Quadratmeter für Wohn-
raum haben (unter Angabe der jeweiligen durchschnittlichen Mietpreise pro 
Quadratmeter);

3.  wie sich bei Neubauwohnungen in Baden-Württemberg die durchschnittlichen 
Mietpreise pro Quadratmeter seit 2011 entwickelt haben (aufgeschlüsselt nach 
Jahren); 

4.  welche 25 Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg bei Neubauwohnun-
gen nach aktuell verfügbaren Zahlen die höchsten Mietpreise pro Quadratmeter 
haben;

5.  wie die Landesregierung die aktuelle Lage bei Mietpreisen für Wohnraum in 
Baden-Württemberg beurteilt und welche konkreten Schritte seitens des Lan-
des geplant sind, dämpfend auf den Mietwohnungsmarkt einzuwirken;

6.  wie sich nach Einschätzung der Landesregierung die Entwicklung der Miet-
preise in Baden-Württemberg in den kommenden Jahren darstellen wird; 

7.  wie sich die durchschnittlichen Immobilienpreise pro Quadratmeter für Wohn-
raum in Baden-Württemberg seit 2011 entwickelt haben (aufgeschlüsselt nach 
Jahren);
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 8.  welche 25 Städte und Gemeinden im Land dabei nach aktuell verfügbaren 
Zahlen die höchsten durchschnittlichen Immobilienpreise pro Quadratmeter 
für Wohnraum haben (unter Angabe der jeweiligen durchschnittlichen Immo-
bilienpreise pro Quadratmeter);

 9.  wie sich bei Neubauwohnungen in Baden-Württemberg die durchschnittlichen 
Immobilienpreise pro Quadratmeter seit 2011 entwickelt haben (aufgeschlüs-
selt nach Jahren); 

10.  welche 25 Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg bei Neubauwoh-
nungen nach aktuell verfügbaren Zahlen die höchsten Immobilienpreise pro 
Quadratmeter haben;

11.  wie die Landesregierung die aktuelle Lage bei Immobilienpreisen für Wohn-
raum in Baden-Württemberg beurteilt und welche konkreten Schritte seitens 
des Landes geplant sind, dämpfend auf den Immobilienmarkt einzuwirken;

12.  wie sich nach Einschätzung der Landesregierung die Entwicklung der Immo-
bilienpreise für Wohnraum in Baden-Württemberg in den kommenden Jahren 
darstellen wird; 

13.  auf welche Weise und mit welcher Zielsetzung die Entwicklung von Mieten 
und Immobilienpreisen in Baden-Württemberg innerhalb des „Strategiedia-
logs Bauen und Wohnen“ thematisiert wird; 

14. bis wann diesbezüglich erste Ergebnisse vorliegen werden.

29.7.2022 

Born, Hoffmann, Ranger, Dr. Fulst-Blei, Wahl SPD 

B e g r ü n d u n g

In den vergangenen Jahren sind die Mieten und Immobilienpreise in Baden-Würt-
temberg massiv gestiegen. Wohnraum, ob gemietet oder gekauft, ist für immer 
mehr Menschen im Land nicht mehr bezahlbar. Daher interessiert, wie sich die 
Lage auf dem Wohnungsmarkt konkret entwickelt hat, welche weiteren Entwick-
lungen zu erwarten sind und welche Schritte die Landesregierung unternehmen 
wird, um dämpfend auf den Wohnungsmarkt einzuwirken. Eine Möglichkeit be-
stünde eventuell darin, den ‚Strategiedialog Bauen und Wohnen‘ der Landesre-
gierung zu nutzen, wobei nach wie vor unklar ist, ob dieser überhaupt geeignet 
ist, rasch Schritte zur Lösung zentraler Probleme auf dem Wohnungsmarkt zu 
erarbeiten. 
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S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 16. August 2022 Nr. MLW26-27-133/61 nimmt das Ministe-
rium für Landesentwicklung und Wohnen im Einvernehmen mit dem Ministerium 
für Finanzen zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  Wie sich die durchschnittlichen Mietpreise pro Quadratmeter für Wohnraum in 
Baden-Württemberg seit 2011 entwickelt haben (aufgeschlüsselt nach Jahren)?

2.  Welche 25 Städte und Gemeinden im Land dabei nach aktuell verfügbaren Zah-
len die höchsten durchschnittlichen Mietpreise pro Quadratmeter für Wohn-
raum haben (unter Angabe der jeweiligen durchschnittlichen Mietpreise pro 
Quadratmeter)?

Zu 1. und 2.:

Zur Beantwortung der Ziffern 1 und 2 hat das Statistische Landesamt Baden-
Württemberg (Stala) die in der Anlagen 1 bis 4 aufgeführten Tabellen, ein Glossar 
und methodische Hinweise übermittelt. 

Das Stala weist darauf hin, dass die Daten des Mikrozensus und des Verbraucher-
preisindex aus methodischen Gründen nur bedingt vergleichbar sind und rät von 
einem direkten Jahresvergleich der Daten des Mikrozensus ab, da dieser zwischen 
den beiden Berichtsjahren 2014 und 2018 eine erhebliche Stichprobenumstellung 
vollzogen hat (siehe auch methodische Hinweise). Außerdem sind Interpretatio-
nen von kleinen Abweichungen von unter einem Prozentpunkt in Stichprobenaus-
wertungen wegen stichprobenbedingter Schwankungen nicht zu empfehlen.

3.  wie sich bei Neubauwohnungen in Baden-Württemberg die durchschnittlichen 
Mietpreise pro Quadratmeter seit 2011 entwickelt haben (aufgeschlüsselt nach 
Jahren)? 

4.  Welche 25 Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg bei Neubauwohnun-
gen nach aktuell verfügbaren Zahlen die höchsten Mietpreise pro Quadratme-
ter haben?

Zu 3. und 4.:

Zur Beantwortung der Ziffern 3 und 4 hat das Stala die in der Anlage 5 aufgeführ-
te Tabelle übermittelt. 

Das Stala weist darauf hin, dass aufgrund des Stichprobencharakters des Mik-
rozensus eine Regionalisierung der Daten auf Gemeinde- und Kreisebene nicht 
möglich ist. Angaben zum Verbraucherpreisindex werden nur auf Bundesland-
ebene ermittelt; eine Regionalisierung ist grundsätzlich nicht möglich.

5.  Wie die Landesregierung die aktuelle Lage bei Mietpreisen für Wohnraum in 
Baden-Württemberg beurteilt und welche konkreten Schritte seitens des Landes 
geplant sind, dämpfend auf den Mietwohnungsmarkt einzuwirken?

Zu 5.:

Der beste Schutz vor hohen Mieten ist ein möglichst großes Angebot an Wohn-
raum. Zur Bekämpfung des Wohnraummangels werden deshalb vor allem posi-
tive Anreize für mehr Wohnungsbau gebraucht. 
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Die Landesregierung hat bereits zahlreiche wohnungspolitische Maßnahmen er-
griffen, um der angespannten Wohnungsmarktlage in Städten und Gemeinden ent-
gegenzuwirken.

Zu den wohnungspolitischen Maßnahmen zählen insbesondere:

1. Wohnraumförderung

Die soziale Wohnraumförderung ist Teil der umfassenden Wohnungspolitik des 
Landes. Das aktuelle Wohnraumförderungsprogramm „Wohnungsbau BW 2022“ 
ist zum 1. Juni 2022 mit einer noch attraktiveren Angebotsstruktur in Kraft ge-
treten. Die aktuell starke Nachfrage nach Förderangeboten des Programms Woh-
nungsbau BW 2022 belegt eindrücklich die hohe Attraktivität des Programms. 
Unter anderem ist die Erhöhung des Festbetrags berücksichtigungsfähiger Bau-
kosten pro Quadratmeter Wohnfläche von 3 500 auf 4 000 Euro mit Dynami-
sierung der Baukosten vorgesehen; es gibt höhere Zuschüsse für jene, die zur 
Begründung einer neuen Sozialbindung für eine bereits bestehende Mietwohnung 
bereit sind. Auch die Konditionen bei der Förderung von selbstgenutztem Wohn-
eigentum für junge Familien wurden verbessert. Die mögliche Dauer der Sozial-
bindung wurde auf bis zu 40 Jahre erhöht. Eine längere Bindung wird zudem 
durch eine erhöhte Förderung belohnt. Mit neuen Angeboten – zum Beispiel für 
Werkmietwohnungen oder für eine Modernisierungsförderung mit gleichzeitiger 
Begründung von Miet- und Belegungsbindungen – wurde das Programm zudem 
weiter ausgebaut.

2. Städtebauförderung

In Baden-Württemberg besteht bereits seit Jahren ein förmlicher Fördervorrang 
für die Schaffung von Wohnraum durch Umnutzung, Modernisierung und Akti-
vierung von Flächen und leerstehenden Immobilien. Im Zusammenspiel mit der 
Förderung der Konversion ehemals militärisch genutzter Flächen, aber auch von 
Gewerbe- und Bahnbrachen, wird mit Hilfe der Städtebauförderung ein wesent-
licher Beitrag zur Wohnraumversorgung geleistet. So werden die Kommunen mit 
den baulich-investiven Finanzhilfen in die Lage versetzt, aktive und vorausschau-
ende Bodenpolitik sowie Innentwicklung zu betreiben und die baureifen Flächen 
zu darstellbaren Konditionen zu vermarkten. In der Folge kann damit bezahlbarer 
und geförderter Wohnraum entstehen.

Dass der Bedarf an den Finanzhilfen unverändert hoch ist, belegt das diesjährige 
Programmvolumen, das auch im 51. Jahr der Städtebauförderung erneut mehrfach 
überzeichnet war. Mit Finanzhilfen in Höhe von 237 Millionen Euro fördert das 
Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen 2022 über 310 städtebauliche 
Erneuerungsmaßnahmen. Gleichzeitig ist die Städtebauförderung ein langfristiges 
Konjunkturprogramm, das nicht nur eine hohe Anstoßwirkung für Folgeinvesti-
tionen mit sich bringt, sondern auch große Beschäftigungseffekte – insbesondere 
örtlich und regional – entfaltet.

3. Wohnraumoffensive

Zielsetzung der Wohnraumoffensive des Landes ist es, neue Wege zu finden, wie 
Kommunen auf dem Weg zu mehr bezahlbarem, sozial gemischtem Wohnraum 
unterstützt werden können, wie eine aktive kommunale Bodenpolitik ermöglicht 
werden und zugleich innovatives Planen und Bauen befördert werden kann. Dazu 
gehören:

• Grundstücksfonds

  Ziel des Grundstücksfonds ist es, diejenigen Kommunen mit Bedarf an bezahl-
barem Wohnraum zu unterstützen, die aufgrund ihrer Haushaltslage zumindest 
vorübergehend nicht in der Lage sind, selbst aktiv zu werden. Das Land springt 
in dieser Situation ein, kauft das Grundstück auf und hält es für einen zuvor 
vereinbarten Zeitraum im Grundstücksfonds, den die Kommune benötigt, um 
eine Bauleitplanung umzusetzen bzw. die Voraussetzungen für bezahlbares 
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Wohnen zu schaffen. In dieser Zeitspanne kann die Kommune zudem Rück-
lagen für einen späteren Grundstückserwerb bilden. Ist die Kommune mit der 
Schaffung der Rahmenbedingungen erfolgreich, kann sie die Option zum Kauf 
des Grundstücks nutzen. Dabei hat sie die Möglichkeit, den Preis selbst mit-
zugestalten. Ausgehend vom Verkehrswert zum Zeitpunkt des Verkaufs kann 
der Kaufpreis entsprechend des jeweiligen Anteils an bezahlbarem Wohnraum 
reduziert und maximal bis auf das Niveau des ursprünglichen Einkaufswerts in 
den Grundstücksfonds abgesenkt werden. Unter der Voraussetzung, dass der 
Wohnungsmix auf dem Grundstück auch sozialgebundenen Mietwohnraum 
enthält, kann im Einzelfall eine Reduktion auch darüber hinaus erfolgen.

• Das Kompetenzzentrum Wohnen BW

  Das Kompetenzzentrum unterstützt Kommunen auf dem Weg, bezahlbaren 
Wohnraum zu schaffen. Im Rahmen des Förderprogramms „Bezahlbar Woh-
nen – Beratung für Kommunen“ erhalten interessierte Kommunen eine kos-
tenfreie Basisberatung als Eingangstor in das Beratungs- und Fördersystem. 
Sie können anschließend entsprechend ihres jeweiligen konkreten Bedarfs auf 
insgesamt sieben flexibel miteinander kombinierbare Beratungsmodule zugrei-
fen. Die Beratungsleistungen decken mit der begleitenden Kommunikation und 
Bürgerbeteiligung, der Grundlagenermittlung, der Überführung in städtebau-
liche Rahmensetzungen, der Erarbeitung bedarfsgerechter sowie wirtschaftlich 
leistbarer Umsetzungskonzepte und der anschließenden Flächenentwicklung 
alle wesentlichen Umsetzungsschritte ab. 

  Ebenfalls im Rahmen des Kompetenzzentrums werden mit der Wiedervermie-
tungsprämie Anreize zur Aktivierung von leerstehendem Wohnraum gesetzt. 
Empfänger der Prämie sind Gemeinden, Städte und Landkreise. Diese können 
eine Prämie für Aktivitäten im Bereich der Beratung und Vermittlung erhalten, 
die nachweislich zur Wiedervermietung von Wohnraum geführt haben. Die 
Prämie wird in Form eines einmaligen Zuschusses gewährt. Sie beträgt zwei 
Nettomonatskaltmieten, maximal 2 000 Euro je wiedervermieteter Wohnung. 
Es ist beabsichtigt, im Rahmen des Prämienkatalogs weitere Prämienmodelle 
zur (Re)Aktivierung von Wohnraum anzubieten.

• Die Patenschaft Innovativ Wohnen BW

  Mit dieser Patenschaft will das Land innovative Ansätze für das bezahlbare 
Wohnen sichtbar machen und zielgerichtet unterstützen. Die Bedürfnisse der 
Menschen stehen im Mittelpunkt. In diesem Sinne sollen Ansätze und Verfah-
ren identifiziert, kommuniziert und beschleunigt werden, die Wohnen als Pro-
zess denken, die gemeinschaftliche Wohnformen (die nicht zwangsläufig neu, 
sondern bislang unterrepräsentiert sind) marktfähig machen und diese in den 
Kontext des Quartiers integrieren. Akteure aus ganz unterschiedlichen Richtun-
gen sollen zusammengebracht und ermutigt werden, gute Ideen, wegweisende 
Projekte und experimentelle Verfahrensweisen auszuprobieren und einer brei-
ten Öffentlichkeit ins Bewusstsein zu rufen. Die Förderung beispielgebender 
Projekte des innovativen und zugleich bezahlbaren Wohnens ist das Kernstück 
der Patenschaft.

 Mit dem Strategiedialog „Bezahlbares Wohnen und innovatives Bauen“ ist zudem 
als Ziel vorgesehen, zusammen mit allen relevanten Akteuren Lösungen für mehr 
bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. 

4. Mobilisierung von Flächen

Ein Schlüssel beim Thema Wohnraum ist die Mobilisierung von Flächen für 
Wohnzwecke. Die Landesregierung setzt sich seit Langem für eine nachhaltige, 
effiziente und ressourcenschonende Raum- und Siedlungsentwicklung mit dem 
Vorrang der Innenentwicklung ein. Ziel der Landesregierung ist es, die bedarfsge-
rechte Ausweisung von Flächen durch die Kommunen im Rahmen ihrer kommu-
nalen Planungshoheit mit dem Vorrang der Innenentwicklung und der effizienten 
Nutzung der Flächen in Einklang zu bringen. Das Land setzt eine breite Palette 
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von Maßnahmen und Instrumenten zur Unterstützung der Kommunen bei der 
herausfordernden Aufgabe der Innenentwicklung ein, u. a.:

• Das Förderprogramm „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“ 

  Das Programm unterstützt u. a. Konzepte zur Aktivierung von Leerständen und 
Brachen in den Kommunen. Gefördert werden zudem sogenannte kommunale 
Flächenmanagerinnen und Flächenmanager, die Innenentwicklungspotenziale 
wie etwa Baulücken, Leerstände und Gewerbebrachen für Wohnzwecke akti-
vieren. Zu deren Aufgaben gehört insbesondere auch die Ansprache und Be-
ratung von Eigentümerinnen und Eigentümern zur Aktivierung von Innenent-
wicklungspotenzialen für Wohnzwecke. Die Maßnahmen bilden die Grundlage 
für die Wiedernutzung und Weiterentwicklung von un- oder untergenutzten 
Grundstücken und Brachflächen. Im Förderjahr 2021 wurde der Kreis der An-
tragsberechtigten auf die Träger der Regionalplanung erweitert. Angesichts der 
hohen Nachfrage wurde das Förderprogramm 2022 finanziell aufgestockt. 

•  Mit der sogenannten „Grundsteuer C“ wird den Kommunen in Baden-Würt-
temberg künftig ein Instrument zur Verfügung gestellt, mit dem sie gezielt 
einen Anreiz setzen können, baureife, aber unbebaute Grundstücke im In-
nenbereich zu mobilisieren.

5. Städtebau und Bauleitplanung

Die zielgerichtete und am Bedarf orientierte Bereitstellung von Wohnbauflächen, 
sowohl im innerörtlichen Kontext (zum Beispiel durch Wiedernutzbarmachung 
von Brachflächen und Nachverdichtung) als auch durch die Neuausweisung zu-
sätzlicher Wohnbauflächen im Außenbereich, setzt einen qualitätsvollen Städte-
bau und verfahrenstechnisch eine gute Praxis der kommunalen Bauleitplanung 
voraus. Aus diesem Grund beraten die Landesbehörden, insbesondere die Re-
gierungspräsidien, die kommunalen Planungsträger auf Wunsch bei schwierigen 
Rechts- und Verfahrensfragen in der Bauleitplanung. Themen, die von grundsätz-
licher Bedeutung sind, werden in den Dienstbesprechungen mit dem Ministerium 
für Landesentwicklung und Wohnen behandelt.

Das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen unterstützt eine gute Praxis 
der kommunalen Bauleitplanung flankierend durch praktische Arbeitshilfen für 
die am Planen und Bauen Beteiligten. Mit besonderem Blick auf die kommuna-
len Entscheidungsträger wurde im Sommer 2018 die Broschüre „Beschleunig-
ter Wohnungsbau – Effizienz bei der Baulandgewinnung und in Planverfahren“ 
herausgegeben, die insbesondere für kommunale Baulandmodelle, effiziente Pla-
nungs- und Umsetzungsverfahren und die Möglichkeiten von Nutzungsmischung 
und Nutzungsdichte sensibilisieren soll. Als Ergebnis der Arbeit der Wohnraum-
Allianz wurde im Dezember 2019 zudem der „Handlungsleitfaden Artenschutz in 
der Bauleitplanung und bei Bauvorhaben“ herausgegeben, der sowohl verfahrens-
bezogene als auch inhaltliche Hinweise für einen effizienten und rechtssicheren 
Umgang mit dieser Thematik unter anderem in der Bauleitplanung gibt und damit 
die Bereitstellung von zusätzlichem Wohnraum befördern soll. Daneben gibt es 
weitere themen-spezifische Kurzbroschüren und Arbeitshilfen, die regelmäßig ak-
tualisiert werden.

6. Landesbauordnung (LBO)

Auf der Grundlage des Ergebnisses einer umfassenden Überprüfung der Landes-
bauordnung mit dem Ziel einer Erleichterung des Wohnungsbaus und dem Ziel, 
die Schaffung von neuem Wohnraum zu fördern, wurde die Landesbauordnung 
unter Einbeziehung und der Empfehlungen der Wohnraum-Allianz zum 1. Au-
gust 2019 geändert. Dabei wurden bauliche Standards abgebaut oder modifiziert, 
um das Bauen einfacher und kostengünstiger zu gestalten. Weitere Änderungen 
dienten der Beschleunigung und der Digitalisierung der baurechtlichen Verfahren. 
Die Prüfung von Möglichkeiten zur Entbürokratisierung des Bauordnungsrechts 
und zur Beschleunigung des baurechtlichen Verfahrens ist eine Daueraufgabe der 
Landesregierung. Sofern die Prüfung weiteren Handlungs- und Änderungsbedarf 
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ergibt, ist eine Umsetzung im Rahmen der kommenden Überarbeitung der Lan-
desbauordnung denkbar. 

7. Erlass der Mietpreisbegrenzungsverordnung

Die aktuelle Verordnung der Landesregierung zur Bestimmung der Gebiete mit 
Begrenzung der zulässigen Miethöhe bei Mietbeginn vom 6. Oktober 2020 (GBl. 
S. 803) ist bis 30. Juni 2025 gültig. Grundlage ist die bundesrechtliche Verord-
nungsermächtigung in § 556d des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). In der Fol-
ge darf die Miete in 89 Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg mit an-
gespannten Wohnungsmärkten zu Beginn des Mietverhältnisses die ortsübliche 
Vergleichsmiete höchstens um 10 Prozent übersteigen. Dies gilt nach § 556f BGB 
allerdings nicht für Neubauten und für umfassend modernisierte Wohnungen.

Die Mietpreisbremse umfasst 89 Städte und Gemeinden mit angespannten Woh-
nungsmärkten, in denen die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Miet-
wohnungen zu angemessenen Bedingungen besonders gefährdet ist. Bezogen auf 
die Einwohnerzahl repräsentieren diese rund 36 Prozent der Bevölkerung.

8. Erlass der Kappungsgrenzenverordnung

Die aktuelle Verordnung der Landesregierung zur Bestimmung der Gebiete mit ab-
gesenkter Kappungsgrenze bei Mieterhöhungen vom 16. Juni 2020 (GBl. S. 408) ist 
ebenfalls bis 30. Juni 2025 gültig.

Nach § 558 Absatz 3 Satz 3 BGB sind die Landesregierungen ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung Gemeinden oder Teile von Gemeinden zu bestimmen, in denen 
die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu angemes-
senen Bedingungen besonders gefährdet ist und in denen deshalb für Mieterhö-
hungen im Bestand die Kappungsgrenze von 20 Prozent auf 15 Prozent herabge-
setzt wird.  Zielsetzung der Verordnung ist somit, in Gebieten mit angespannten 
Wohnungsmärkten den Mietanstieg im laufenden Vertragsverhältnis und damit 
bei Bestandsmieten zu dämpfen.

Die Kappungsgrenzenverordnung als weitere mietschützende Verordnung um-
fasst dieselben 89 Städte und Gemeinden mit angespannten Wohnungsmärkten 
wie die Mietpreisbegrenzungsverordnung.

9. Erlass der Kündigungssperrfristverordnung

Die aktuelle Verordnung der Landesregierung zur Bestimmung der Gebiete mit 
verlängerter Kündigungssperrfrist bei Wohnungsumwandlungen in Eigentums-
wohnungen vom 16. Juni 2020 (GBl. S. 409) ist ebenfalls bis zum 30. Juni 2025 
gültig.

Nach § 577a Absatz 2 Satz 2 BGB sind die Landesregierungen ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung Gemeinden oder Teile von Gemeinden zu bestimmen, 
in denen die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu 
angemessenen Bedingungen besonders gefährdet ist und in denen deshalb die 
Kündigungssperrfrist bei Umwandlung vermieteter Wohnungen in Eigentums-
wohnungen von drei auf bis zu zehn Jahre verlängert werden kann. Zielsetzung 
der Verordnung ist somit, in Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten den 
Mieterinnen und Mietern, die infolge einer nach Überlassung erfolgten Um-
wandlung des Mietwohnraums in Wohnungseigentum und durch dessen Veräu-
ßerung erhöhter Verdrängungsgefahr ausgesetzt sind, einen längeren Bestands-
schutz zu gewähren.

Die Landesregierung hat von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht und die 
Kündigungssperrfrist in den 89 Städten und Gemeinden mit angespannten Woh-
nungsmärkten auf fünf Jahre verlängert.

Im Ergebnis wurde damit der Gleichlauf der Kappungsgrenzen- und der Kün-
digungssperrfristverordnung mit der Mietpreisbegrenzungsverordnung sicherge-
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stellt. Eine weitere Verlängerung dieser Verordnung wird zu gegebener Zeit an-
hand der Situation der Wohnungsmärkte zu prüfen sein.

10. Sonstiges

Angesichts der Situation bundesweit steigender Miet- und Immobilienpreise nicht 
nur in Baden-Württemberg, sondern bundesweit, wurden in den letzten Jahren 
auch auf Bundesebene etliche Regelungen zur Verbesserung des Mieterschutzes 
umgesetzt: 

• Verschärfungen der Mietpreisbegrenzungsverordnung durch
 –  Einführung eines Auskunftsanspruchs für die Mieterseite über die Vormiete 

zum 1. Januar 2019, 
 –  Einführung eines Rückforderungsanspruchs der Mieterseite bei überhöhter 

Miete und Verlängerung der Verordnungsermächtigung an die Länder um 
weitere fünf Jahre bis 2025 zum 1. April 2020.

•  Absenkung der Modernisierungsumlage von 11 Prozent auf 8 Prozent zum Ja-
nuar 2019.

•  Verlängerung des Bezugszeitraums der ortsüblichen Vergleichsmiete von vier 
auf sechs Jahre, damit zugleich Dämpfung des Mietniveaus, zum 1. Januar 2020.

•  Wohngeldreform mit Anhebung des Leistungsniveaus zum 1. Januar 2020 und 
mit Dynamisierung, d. h. automatische Anpassung an das Miet- und Einkom-
mensniveau alle 2 Jahre, beginnend ab 1. Januar 2022. Von den Wohngeld-
erhöhungen profitieren über 50 000 Haushalte in Baden-Württemberg.

  Einkommensschwache Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Wohngeldbe-
ziehende, werden von den aktuell hohen und sehr schnell steigenden Kosten 
für Strom- und Heizenergie überproportional hart getroffen und können diesen 
Belastungen nicht ausweichen. Daher stellt das aktuelle Heizkostenzuschuss-
gesetz 2022 für wohngeldbeziehende Haushalte eine passgenaue Unterstützung 
dar. Der einmalige Heizkostenzuschuss, der einen nach der Anzahl der be-
rücksichtigten Haushaltsmitglieder nach dem Wohngeldgesetz gestaffelten Zu-
schuss als Ausgleich für die erhöhten Heizkosten der Heizperiode 2021/2022 
vorsieht, kann auf diese Weise eine hohe Zielgenauigkeit für die Bürgerinnen 
und Bürger erreichen. Die Auszahlung an wohngeldbeziehende Haushalte in 
Baden-Württemberg wird zum 1. September 2022 erfolgen.

•  Mietspiegelreform mit Verbesserungen zur Erstellung von Mietspiegeln und 
deren Transparenz und Rechtssicherheit zum 1. Juli 2022.

6.  wie sich nach Einschätzung der Landesregierung die Entwicklung der Miet-
preise in Baden-Württemberg in den kommenden Jahren darstellen wird?

Zu 6.:

Eine belastbare Einschätzung zur Entwicklung der Mietpreise ist der Landesregie-
rung auch aufgrund der aktuell sehr volatilen gesamtgesellschaftlichen und globa-
len Lage nicht möglich. 
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 7.  Wie sich die durchschnittlichen Immobilienpreise pro Quadratmeter für Wohn-
raum in Baden-Württemberg seit 2011 entwickelt haben (aufgeschlüsselt nach 
Jahren)?

 8.  Welche 25 Städte und Gemeinden im Land dabei nach aktuell verfügbaren 
Zahlen die höchsten durchschnittlichen Immobilienpreise pro Quadratmeter 
für Wohnraum haben (unter Angabe der jeweiligen durchschnittlichen Immo-
bilienpreise pro Quadratmeter)?

 9.  Wie sich bei Neubauwohnungen in Baden-Württemberg die durchschnittlichen 
Immobilienpreise pro Quadratmeter seit 2011 entwickelt haben (aufgeschlüs-
selt nach Jahren)?

10.  Welche 25 Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg bei Neubauwohnun-
gen nach aktuell verfügbaren Zahlen die höchsten Immobilienpreise pro Qua-
dratmeter haben?

Zu 7. bis 10.:

Die Ziffern 7 bis 10 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.

Der Landesregierung liegt eine amtliche Statistik zu den Immobilienpreisen in 
Baden-Württemberg nicht vor. Weitere Quellen standen nicht zur Verfügung 
bzw. waren binnen der gesetzten Frist nicht auswertbar.

Generell werden die Preise für Immobilien im Bestand wie im Neubau nicht un-
erheblich durch lokale Faktoren auf den einzelnen Immobilienmärkten bestimmt. 
Die anhaltende Nachfrage nach Immobilien auf dem Wohnungsmarkt in Baden-
Württemberg hat in den letzten Jahren aber zu insgesamt steigenden Preisen ge-
führt.

Informationen aus der Angebots- und Vermittlungstätigkeit von Marktberichter-
stattern, d. h. Maklern, Bauträgern, Hausverwaltern und Sachverständigen aus 
den entsprechenden Räumen, werden beispielsweise vom Regionalverband IVD 
Süd des Immobilienverbands Deutschland (IVD) bereitgestellt. Die Entwicklung 
der Immobilienpreise aus diesen Befunden können dort beziehbaren Immobilien-
preisspiegeln entnommen werden, die in regelmäßigen Abständen veröffentlicht 
werden, dem Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen jedoch für den 
Zeitraum seit 2011 nicht vorliegen. 

Nach Presseverlautbarungen des genannten Verbands anlässlich der Veröffent-
lichung des „Preisspiegels Baden-Württemberg Wohnimmobilien Frühjahr 2022“ 
zeichneten sich Neubauobjekte im Kaufsegment, speziell Eigentumswohnungen, 
Doppelhaushälften und Reihenmittelhäuser, im Frühjahr 2022 durch die höchsten 
Preiszunahmen aus. 

11.  wie die Landesregierung die aktuelle Lage bei Immobilienpreisen für Wohn-
raum in Baden-Württemberg beurteilt und welche konkreten Schritte seitens 
des Landes geplant sind, dämpfend auf den Immobilienmarkt einzuwirken?

Zu 11.:

Angesichts der dynamischen Entwicklung bei den Immobilienpreisen wird es im-
mer schwieriger, sich den Einstieg ins Wohneigentum leisten zu können.

Die sozial orientierte Landeswohnraumförderung ebnet Haushalten mit gerin-
gerem Einkommen (sog. „Schwellenhaushalten“) den Weg ins selbst genutzte 
Wohneigentum. Das am 1. Juni 2022 in Kraft getretene Förderprogramm Woh-
nungsbau BW 2022 reagierte auf die Immobilienpreise, indem u. a. der Zinssatz 
des in seinen absoluten Beträgen erhöhten Förderdarlehens weiterhin auf 0,0 Pro-
zent p. a. abgesenkt wird.
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12.  wie sich nach Einschätzung der Landesregierung die Entwicklung der Immo-
bilienpreise für Wohnraum in Baden-Württemberg in den kommenden Jahren 
darstellen wird?

Zu 12.:

Trotz gestiegener Unsicherheiten hinsichtlich der weiteren Baupreis- und Zins-
entwicklung sowie bezüglich der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung ist zu 
erwarten, dass die Nachfrage nach Wohnraum hoch bleibt und die Immobilien-
preise deshalb wenig Entlastung erfahren werden.

13.  Auf welche Weise und mit welcher Zielsetzung die Entwicklung von Mieten 
und Immobilienpreisen in Baden-Württemberg innerhalb des ‚Strategiedia-
logs Bauen und Wohnen‘ thematisiert wird?

14. Bis wann diesbezüglich erste Ergebnisse vorliegen werden?

Zu 13. und 14.:

Die Ziffern 13 und 14 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet.

Der Strategiedialog „Bezahlbares Wohnen und innovatives Bauen“ soll unter Ko-
ordination des Staatsministeriums und unter Einbeziehung der zuständigen Mi-
nisterien alle relevanten Akteure und Verbände vernetzen sowie herausragende 
Kompetenzen aus den Bereichen Architektur, Planung, Bauwirtschaft, Handwerk 
sowie der Vertreterinnen und Vertreter der Beschäftigten und Gewerkschaften, 
Verwaltung und Wissenschaft bündeln.

Aufgegliedert in die drei Themensäulen

I. Themensäule:  Bezahlbares Wohnen, Quartier, Flächen, Planung (Federfüh-
rung im Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen)

II. Themensäule:  Innovatives, insbesondere ökologisches Bauen und Sanieren 
(Federführung im Ministerium für Landesentwicklung und 
Wohnen)

III. Themensäule:  Transformation und Digitalisierung der Bauwirtschaft (Feder-
führung im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus)

soll der Strategiedialog als agiles, ressortübergreifendes Arbeitsformat unter Be-
teiligung Externer neue, übergreifende Lösungsansätze entwickeln und Innova-
tionsimpulse für das Planen und Bauen von morgen setzen (ergänzend wird auf 
die Drucksache 17/2256 hingewiesen). 

Im Rahmen der Auftaktveranstaltung zum Strategiedialog am 29. Juni 2022 wur-
den in den drei Themensäulen die vordringlichen Problemfelder und Aufgaben 
von den beteiligten Akteuren identifiziert. 

In Themensäule I beschäftigten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ins-
besondere mit der Bodenpolitik und der Aufstockung im Wohnungsbau genauso 
wie mit den Kostentreibern und Entwicklungstrends im Wohnungsbau. Als erstes 
anzugehendes Problemfeld für die weitere agile Bearbeitung wurde das Potenzial 
eines vernetzten Instrumentenkastens für Kommunen zu Fragen des bezahlbaren 
Wohnens ausgelotet. 

In Themensäule II wurden anhand von konkreten Projekten die Aspekte Innovation 
und Nachhaltigkeit genauso wie Klima- und Ressourcenschutz beim Bauen und 
Sanieren beleuchtet mit dem Ergebnis, dass von den Akteuren „Einfaches (Um-)
Bauen“ und „Kreislaufwirtschaft“ als vordringliche Themen benannt wurden. 
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In Themensäule III betrachteten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mögliche 
Potenziale und Kostenhebel im Planungs- und Bauprozess durch die Digitalisie-
rung und den Einsatz technologischer Innovationen. Als erste mögliche wichtige 
Handlungsfelder wurden bei der Auftaktveranstaltung dabei der innovative Bau-
produkte und Bauprozesse „Wissenstransfer“ sowie das „serielle und modulare 
Bauen“ von den Teilnehmenden benannt.

Welche Problemfelder im Anschluss daran mit entsprechender Priorisierung von 
den beteiligten Akteuren aufgegriffen werden, ist derzeit noch nicht abzusehen. 

Der als agiles Format konzipierte Strategiedialog eröffnet die Möglichkeit, kon-
tinuierlich Themen und Entwicklungen rund um bezahlbares Wohnen und inno-
vatives Bauen aufzugreifen und zu diskutieren. Gemeinsam mit den beteiligten 
Akteuren sollen Problemfelder als ein sich stets entwickelnder Prozess mit der 
notwendigen Geschwindigkeit und übergreifend bearbeitet werden. Die über die 
genannten Themen hinausgehenden zukünftigen agilen Arbeitsgruppen stehen da-
her derzeit noch nicht fest.

In Vertretung

Dr. Schneider
Ministerialdirektor
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Anlage 2
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